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Bekanntmachung einer Nachwahl in Neukirchen-Vluyn 

 
Die in Neukirchen-Vluyn zur Ratswahl im Wahlbezirk 17.0 antretende Bewerberin 
Sigrid Pirker ist am 13.05.2014 verstorben. Die Ratswahl im Wahlbezirk 17.0 wur-
de daraufhin vom Wahlleiter der Stadt Neukirchen-Vluyn abgesagt. 
 
Als Tag für die Nachwahl setze ich gem. § 21 Abs. 1 Ziffer 2 des Kommunalwahl-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KWahlG) i. V. m. § 64 Abs. 2 der 
Kommunalwahlordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KWahlO) 
 

Sonntag, den 25.05.2014, 
 
fest und bestimme gleichzeitig, dass bis 
 

Freitag, 16.05.2014, 10.00 Uhr, 
 
durch den Wahlvorschlagsträger an Stelle der verstorbenen Bewerberin ein/e an-
dere/r Bewerber/in benannt werden kann. 
 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Wesel, 14. Mai 2014 
gez. Dr. Müller 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Frau Heike 
Helene Lohölter letzte bekannte Anschrift Altfelder Straße 305, 47475 Kamp-
Lintfort den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 16.04.2014- Aktenzeichen 
01057854800 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 30.04.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn 
Moussa Zahran letzte bekannte Anschrift Bottroper Str. 121, 45356 Essen den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 19.02.2014- Aktenzeichen 01057687203 
(SB 34) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 259 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 14.04.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Hermann 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Andre 
Held letzte bekannte Anschrift Altfelder Str. 305, 47475 Kamp-Lintfort den Buß-
geldbescheid des Kreises Wesel vom 31.03.2014- Aktenzeichen 01057766103 
(SB 2) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 261 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 16.04.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Cappell-Knorr 
 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn 
Miroslaw Mroczkowski letzte bekannte Anschrift Kamper Str. 58, 47445 Moers 
den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 02.04.2014- Aktenzeichen 
01057787755 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 06.05.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
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Kraftloserklärung Aufgebot 

Das von der Verbands-Sparkasse Das Aufgebot für das von der Ver-
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch bands-Sparkasse Wesel ausgestell-
Nr. 4012124576 wird gemäß Ab- te Sparkassenbuch Nr. 3022369940 
schnitt 6.1 der Neufassung der All- wurde beantragt. Der Inhaber des 
gemeinen Verwaltungsvorschriften Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
zum Sparkassengesetz für kraftlos spätestens bis zum 06.08.2014 bei 
erklärt, nachdem Rechte Dritter auf der Verbands-Sparkasse Wesel seine 
die Urkunde zufolge des am Rechte anzumelden und das Spar-
11.02.2014 erfolgten Aufgebotes bis kassenbuch vorzulegen, andernfalls 
zum heutigen Tage nicht angemeldet wird die Kraftloserklärung des Spar-
wurden. kassenbuches vorgenommen. 
  
Wesel, den 11.05.2014 Wesel, 06.05.2014 
Verbands-Sparkasse Wesel Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand Der Vorstand 

 
Kraftloserklärung  

Das von der Verbands-Sparkasse 
Wesel ausgestellte Sparkassenbuch 
Nr. 4012790178 wird gemäß Ab-
schnitt 6.1 der Neufassung der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum Sparkassengesetz für kraftlos 
erklärt, nachdem Rechte Dritter auf 
die Urkunde zufolge des am 
12.02.2014 erfolgten Aufgebotes bis 
zum heutigen Tage nicht angemeldet 
wurden. 
 
Wesel, den 12.05.2014 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 
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